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Sachverhalt und Antràge 

Die europaische Patentanmeldung 87 114 559.5 

(VerOffentlichungs-Nr. EP-A-O 266 571) wurde von der 

PrQfungsabteilung zurUckgewiesen. 

Die ZurQckweisung wurde damit begrundet, dag dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 irn Hinblick auf die 

Druckschrift DE-A-3 146 143 (Dl) die aufgrund von 

Artikel 52 (1) und 56 EPU erforderliche erfinderische 

Tätigkeit fehie. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

Beschwerde eingelegt. 

In einer zusarnmen mit der Ladung zur inUndlichen 

Verhandlung ubersandten Mitteilung wies die Karnrner 

zusätzlich auf die bereits im europäischen Recherchen-

bericht genannten Druckschriften 

EP-A-0 097 240 (D2) und 

EP-A-0 108 249 (D3) hin. 

Es wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die ZurQckweisungs-

entscheidung aufzuheben und ein Patent mit den 

ursprunglichen Unterlagen zu erteilen. 

Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Verfahren zur Entsorgung von mit Kalkstein oder 

Calciurnhydroxid als Adsorptionsmittel betriebenen nassen 

Rauchgasentschwefelungsanlagen durch Herstellung 

trockener, deponiefâhiger Endprodukte, dadurch 
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gekennzeichnet, dag die chloridhaltige Suspension von 

Calciumsulfat-Dihydrat aus dem Unterlauf eines 

Hydrozykions einer Rauchgasentschwefelungsanlage mit 

Oxidation direkt in eine SprQhtrocknungsanlage geleitet 

und dort mit Rauchgas nach der Luftvorwãrrnung (LUVO) zu 

einem trockenen, festen Endprodukt verarbeitet wird, 

enthaltend Calciumsulfate, Calciumchlorid und sonstige 

feste Verunreinigungen des ursprunglich eingesetzten 

Adsorptionsrnittels sowie gegebenenfalls des Rauchgases." 

Die AnsprQche 2 bis 5 sind von Anspruch 1 abhängig. 

VII. Zur StQtzung ihres Antrags trug die BeschwerdefUhrerin im 

wesentlichen folgende Argurnente vor: 

Gegen die Verwendung von SprUhtrocknern in nassen 

Entschwefelungsanlagen habe ein Vorurteil bestanden; 

SprQhtrockner seien normalerweise nur zur Herstellung von 

Reinsubstanzen verwendet worden, nicht aber zur 

HersteIlung trockener Mischungen von verschiedenen 

Reaktionsprodukten. So grof!e Wassermengen zu verdampf en, 

sei bisher als Energievergeudung angesehen worden. 

Die Aufgabe der D2 habe darin bestanden, das Adsorptions-

rnittel besser auszunutzen als mit halbtrockenen Verfahren 

und dennoch zu vermeiden, dag der Taupunkt der Rauchgase 

unterschritten werde, während die Aufgabe der Erfindung 

darin bestehe, für kleinere Kraftwerke und Verbrennungs-

anlagen die nasse Entschwefelung so zu entwickeln, daf 

das zunchst gebildete Suif it volistandig zu Suif at 

oxydiert wird, und die Anlage abwasserfrei arbeitet. 

Zur LOsung ihrer Aufgabe beschreibe D2 ein Verfahren, bei 

dem ein Teil des Gasstroms nach einern halbtrockenen 

Verfahren über einen SprUhtrockner entschwefelt wird, und 

ein anderer Teil des Gasstroms einer nassen 

Entschwefelung unterworfen wird, wáhrend das erfindungs- 
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gernae Verfahren einzig eine nasse Rauchgasentschwefelung 

betreffe. 

Gem&Z D2 entstehe aus den halbtrockenen Verfahren em 

festes Produkt mit erheblichem Gehalt an Sulfiten, und 

selbst bei der nassen Entschwefelung enthalte das Produkt 

Sulfite. Die nur nebenbei als "bevorzugte Mafnahme" 

erwàhnte Oxidation zur UberfUhrung von Calciumsuif it in 

Calciumsulfat betreffe nur den Anteil bei der nassen 

Entschwefelung. Gem&Z der Erfindung entstehe demgegenQber 

sulfitfreies Calciumsulfat, das sich wesentlich besser 

für die Deponierung oder Wiederverwendung eigne. In D2 

sei nicht angegeben, dam, die Anlage abwasserfrei arbeite 

und ein ganz trockenes Endprodukt liefere. Der Fachmann 

mUsse die Ausfuhrungen auf Seite 3, 2. Absatz, der D2 so 

verstehen, daZ die Verwendung von Wasser moglichst 

eingeschrankt werden solle, was von der erfindungsgemãfen 

LOsung wegfuhre. Die Verwendung eines Hydrozykions sei 

wesentlich, da dieses auch eine Abtrennung grOerer 

Teilchen von noch benOtigten kleineren Teilchen bewirke. 

Exits che idungs grunde 

1. 	Die Beschwerde ist zulässig. 

2.1 	D2 betrif ft wie der vorliegende Anspruch 1 die Entsorgung 

(vgl. Seite 12, Zeilen 35 bis 37, und Seite 13, Zeilen 32 

bis 34) von mit Kalkstein oder Calciuxnhydroxid als 

Adsorptionsmittel (vgl. Seite 8, Zeile 22) betriebenen 

nassen Rauchgasentschwefelungsanlagen (vgl. Seite 1, 

Zeilen 3 bis 5, 12 bis 18, 23 bis 27; Seite 5, Zeilen 7 

und 8; Seite 6, Zeilen 13 bis 22; Seite 7, Zeilen 25 bis 
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36; Seite 10, Zeilen 22 bis 29; und die Figur) durch 

Herstellung trockener, deponiefhiger Endprodukte (vgl. 

Seite 11, Zeilen 15 bis 20 und Seite 13, Zeilen 32 bis 

34) . In weiterer Ubereinstimrnung mit dem Verfahren nach 

Arispruch 1 kann gemag D2 die Suspension Halogenid 

(Seite 8, zeile 2) und Calciumsulfat-Dihydrat enthalten 

und in der Rauchgasentschwefelungsanlage Oxidation 

vorgenommen werden (siehe z. B. Seite 13, Zeilen 29 bis 

32) . Die Suspension aus dem Unterlauf eines Absetz- oder 

EindickungsgefãJes (80) (vgl. Seite 13, Zeile 4) wird 

direkt in eine SprQhtrocknungsarilage (48) geleitet und 

dort mit Rauchgas vor der nassen Entschwefelungsanlage zu 

einem trockenen, festen Endprodukt verarbeitet (vgl. 

Seite 11, Zeilen 15 bis 17; Seite 13, Zeilen 7 bis 12; 

und die Figur). 

Das Argument der BeschwerdefQhrerin, dais das Endprodukt 

nach D2 nicht ganz trocken sei, entbehrt also der 

Grundlage. 

Entsprechend den Verunreinigungen des Rauchgases enthält 

dieses Endprodukt Calciumsulfate, Calciurnhalogenid und 

sonstige feste Verunreinigungen des Adsorptionsmittels 

und des Rauchgases, die zwangs1ufig alle bei der 

SprQhverdampfung als Feststoffe ausfallen. 

Das Verfahren nach Anspruch 1 unterscheidet sich hiervon 

dadurch, daE eine Luftvorwrmung (für die Zuluft des 

Verbrennungskessels) erw&hnt wird, daff ferner als neben 

den Schwefeloxiden auszuwaschendes Halogenid speziell 

Chlorid erwãhnt wird, und dag das Absetz- oder 

Eindickungsgefag ein Hydrozykion ist. 

Es sei darauf hingewiesen, dag es keinen Unterschied des 

Verfahrens nach Anspruch 1 gegenüber demjenigen nach D2 

bedeutet, dag D2 die nasse Entschwefelungsanlage (zur 
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LOsung zusatzlicher Aufgaben) noch durch Parallelschalten 

einer weiteren, halbtrockenen Entschwefelungsanlage 

weiterbildet, denn jedenfalls stelit der "zweite Zweig" 

der bekannten Anlage eine kornplette nasse 

Entschwefelungsanlage dar. 

	

2.2 	Die von der Prufungsabteilung als Grundlage für die 

Zuruckweisung herangezogene Druckschrift Dl liegt nach 

Auffassung der Kammer dem Gegenstand des Anspruchs 1 

ferner als D2. Obwohl bei der in Figur 2 gezeigten nassen 

Rauchgasentschwefelungsanlage mit Hydrozykion of fenbar 

ein Teil des Rauchgases in Richtung auf einen 

"Trocknungsapparat" (vgl. Seite 11, zeilen 12 bis 16) 

abgezweigt wird, erscheint es der Kammer als nicht 

eindeutig, dais die Suspension tatsàchlich im Sinne von 

Arispruch 1 mit diesem Rauchgas "verarbeitet" (d. h. also 

nicht nur in einem Wrmeaustauscher die Wärme 

ausgetauscht) wird; von einer Spruhtrocknungsanlage ist 

ohnehin nicht die Rede. 

	

2.3 	In D3 wird zwar ein naJchemisches Rauchgas- 

entschwefelungsverfahren mit Vorwrmung der Zuluft für 

die Feuerungsanlage beschrieben, wobei die Rauchgase 

speziell auch Chloride enthalten kOnnen. Eine 

Verarbeitung der SuspensiOn mit dein Rauchgas in einer 

SprQhtrocknungsanlage findet aber auch gem&g D3 nicht 

statt. 

	

2.4 	Das Verfahren nach Anspruch 1 ist also neu im Sinne von 

Artikel 54 EN). 

3.1 	GemAS Spaite 2, Zeilen 11 bis 21, der Beschreibung liegt 

der vorliegenden Anmeldung die Aufgabe zugrunde, 

insbesondere für kleinere Kraftwerke und Verbrennungs- 
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anlagen nasse Rauchgasentschwefelungsanlagen (eigentlich: 

ein entsprechendes Verfahren) zu entwickeln, weiche das 

zunachst gebildete Sulfit vollständig zu Sulfat 

oxidieren, urn darnit ein wiederverwendbares oder deponie-

fhiges Endprodukt zu erhalten, daruber hinaus aber das 

Verfahren so zu modifizieren, dag es abwasserfrei 

arbeitet. Auch Chioridverunreinigungen sind zu 

berQcksichtigen. 

Da das aus D2 bekannte Verfahren - wie oben in Punkt 2.1 

dargesteilt - in alien wesentlichen Merk.rnalen das 

vorliegende Verfahren vorwegnirnrnt, nárnlich irisbesondere 

bereits das Prinzip beschreibt, die verbrauchte 

Adsorptionsmitteisuspension des nassen W.schers zu 

oxidieren und zur Trocknung in einen irn Rauchgasstrom dern 

Wäscher vorgeschalteten Spruhtrockner einzubringen, wird 

auch die angegebene Aufgabe der vorliegenden Anxneldung 

durch das bekannte Verfahren bereits gelOst. 

So wird dart auf Seite 13, Zeilen 29 bis 34, ausdrUcklich 

van der Oxidation des Sulfits zu Suif at aus Gründen 

besserer Wiederverwendbarkeit ader Deponietahigkeit 

gesprachen. Dag die Oxidation rnOglichst vo11stndig sein 

sail, versteht sich wegen der bekannten Vorteilhaftigkeit 

des Sulfats van selbst. DarUber hinaus ist nicht 

ersichtiich, warurn die durch den Gegenstand des 

vorliegenden Anspruchs 1 erzielte Oxidation vollstãndiger 

sein soilte als diejenige nach D2, deñn Anspruch 1 

enthãlt keine Merkrnale, die dies bewirken kOnnten. 

In D2 ergibt sich aus der Darstellung der nassen, 

"zweiten" Entschwefelungsanlage in der Figur und der 

zugehOrigen Eeschreibung, dag kein Abwasser abgefQhrt 

wird, die Anlage also "abwasserfrei" arbeitet. Das Wasser 

wird lediglich, wie auch gemag der vorliegenden 
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Anrneldung, in dem Spruhtrockner verdampft. Da somit eine 

Abwasseraufbereitung entfallen kann, ist das bekannte 

Verfahren auch für kleinere Kraftwerke und verbrennungs-

anlagen geeignet. Die von der Anmelderin zur BegrQndung 

des Anfalls von Abwasser beim Verfahreri nach D2 

hervorgehobene Textstelle Seite 11, Zeilen 9 bis 11 

bedeutet nicht, dag der Rest des wa1rigen Mediums 

Abwasser ist, sondern daf! dieser Rest (wie auch beim 

Anmeldungsgegenstand) in den Wäscher zurQckgefQhrt wird. 

Auch das bekannte Verfahren rechnet mit Halogenid-

verunreinigungen (siehe Seite 8, Zeile 2), deren 

prominenteste die Chloride sind (siehe z. B. D3, Seite 2, 

Zeilen 5 bis 14). Bei der Verdampfung un SprQhtrockner 

fàllt gebildetes Calciumchlorid als fester Stoff aus. 

Im Qbrigen gilt in D2 die Oxidation zu Sulfat, die 

Abwasserfreiheit und die Verarbeitung von Halogenid nicht 

nur für die mit dem uzweiten  Gasstrom" befaEte Anlage, 

sondern auch für die mit beiden GasstrOrnen befaIte 

koinbinierte Anlage, denn Wasser in flQssiger Form fällt 

in der "ersten Anlage" nicht an, und das dort gebrauchte 

Adsorptionsmjttel wird erst in der "zweiten Anlage" 

endgQitig verarbeitet. 

3.2 	Insgesarnt kOnnte man den Gegenstand der D2 als em 

Verfahren ansehen, das von einem nassen Entschwefelungs-

verfahren mit alien wesentlichen Merkrnaleri des 

vorliegenden Anspruchs 1 ausgeht und zustz1ich, zur 

LOsung einer weitergehenden Aufgabe (Vermeidung von 

Wasserkondensation in dem ins Freie entlassenen Rauchgas) 

noch weitere Verbesserungen vorsieht. Daf 

dementsprechend, wie die BeschwerdefUhrerin hervorhebt, 

bei der Beschreibung des Verfahrens andere Aufgaben und 

LOsungsmerkrnale starker im Vordergrund stehen als die für 
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den vorliegenden Fall relevanten Aufgaben und Merkmale, 

spielt hier keine Rolle, denn vom Fachmann ist voraus-

zusetzen, daf er vom gesamten Inhalt der Schritt Kenntnis 

nimrnt. 

	

3.3 	Es ist unberechtigt, wenn die BeschwerdefQhrerin von 

einem Vorurteil der Fachwelt gegen eine volistandige 

Verdarnpfung des Wassers in einem Spruhtrockner spricht, 

denn dieses Vorgehen gehOrt, wie oben an Hand von D2 

gezeigt, zuxn bekannten Stand der Technik. 

Die Kamrner verrnag auch nicht zu sehen, wieso die von der 

EeschwerdefUhrerin hervorgehobene Textstelle der 

Druckschrift D2, Seite 3, 2. Absatz, von der anmeldungs-

gemâ1.en LOsung fortfUhren soil. Für die in diesern Absatz 

dem Stand der Technik angelasteten Schwierigkeiten mit 

dem WasserausstoE, bietet die in D2 beschriebene Erfindung 

ja gerade eine LOsung an, die voll mit dem Prinzip der 

vorliegenden Anmeidung, das Wasser in einem Spruhtrockner 

zu verdampfen, vereinbar ist. 

	

3.4 	Zu den ais Unterschiede gegenuber D2 verbleibenden 

Merkmalen nach Anspruch 1 stelit die Karnrner folgendes 

fest: 

Daff, die Suspension der Rauchgasentschwefelungsanlage 

(nach Reaktion mit dem Rauchgas) chioridhaltig 1st, 

drUckt aus, daZ das Verfahren auch zur Reinigung von 

chioridhaltigen Rauchgasen geeignet sein soil und bildet 

somit mehr einen Teil der Aufgabensteiiung als em 

LOsungsmerkmal. Dazu wurde schon oben in Punkt 3.1 

Steilung genornmen. 

Die Ortsangabe mit Rauchgas nach der Luftvorwrmung 

weist auf den gleichen Ort im Weg des Rauchgases hin, der 
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auch gem&S D2 für die SprUhtrocknungsanlage gewh1t 

wurde, nm1ich nach der Feuerungsanlage und vor dern 

Eintritt in die nasse Entschwefelungsanlage. Dag die 

Feuerungsanlage mit einer Luftvorwarrnung (ihrer Zuluft) 

versehen ist, wird zwar in D2 nicht erwhnt, ist aber zur 

Effektivitãtssteigerung der Verbrennung bei Feuerungs-

anlagen üblich (siehe z. B. den Luftvorwãrmer 5 in D3 

(Figur; Seite 1, Zeilen 22 bis 27; Seite 5, Zeilen 2 und 

3)) . Ihre Anwendung lag aus diesem Grunde auch irn 

Zusammenhang mit einer Feuerungsanlage nach D2 nahe, 

uinsomehr als auch die gemag D2 vorgesehene Eintritts-

temperatur der Rauchgase in den Spruhtrockner von 177°C 

(Tabelle Seite 15) mit dem vorherigen turchlauf en eines 

Luftvorwrmers durchaus vereinbar ist. 

Dag als Absetz- oder Eindickungsgefag speziell em 

Hydrozykion gewahlt wird, ist wegen dessen guter 

Effektivitt bei nassen Rauchgasentschwefelungsanlagen 

durchaus Ublich (siehe Dl, Figuren 1 und 2 und Seite 11, 

Zeile 9). Diese Wahi lag deshaib auch für das Absetz-

oder Eindickungsgefag nach D2 nahe. Die Beschwerde-

fQhrerin hat zwar behauptet, dais dem Hydrozykion im 

vorliegenden Zusammenhang eine besondere und Uber-

raschende Wirkung zukomme, da es eine Trennung von 

grOeren und kleineren Suspensionsteilchen bewirke. Die 

Karnrner kann jedoch hierin nichts Besonderes sehen, da 

eine soiche Trennung auch bei jedem Absetzgef - wenn 

auch vielleicht etwas weniger effektiv - zu erwarten ist. 

Ein Zusammenwirken der drei genannten, Uber die Lehre der 

D2 hinausgehenden Merkinale im Sinne einer unvorher-

gesehenen Gesamtwirkung ist nicht ersichtlich und konnte 

auch von der Beschwerdeführerin nicht Uberzeugend 

aufgezeigt werden. 
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3.5 	Es ergibt sjc1i somit, dag das Verfahren nach Anspruch 1 

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von 

Artikel 56 EPU beruht. 

Anspruch 1 ist damit gemäff Artikel 52 (1) EPU nicht 

gewhrbar. 

Zusammen mit dem nicht gewahrbaren Anspruch 1 fallen auch 

die von ibm abhngigen AnsprQche 2 bis 5. 

Da sich die obigen Uberlegungen auf Druckschriften 

grunden, die sämtlich bereits dem PrUfungsverfahren 

zugrundegelegen haben, besteht kein An1af, die Sache zur 

weiteren Behandlung an die PrUfungsabteilung zurUckzu-

verweisen. 

Entscheidungsforxnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 E. Turrini 
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